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V

Vorwort

Die Verordnung (EU) 2023/2854 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 13.Dezember 2023 über harmonisierte Vorschriften für den fairen Zugang zu
und die faire Nutzung von Daten (kurz: Data Act) wurde am 22.Dezember 2023
im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Der Data Act ist ein zentraler
Bestandteil der europäischen Datenstrategie und soll die Rahmenbedingungen für
die gemeinsame Nutzung innerhalb der EU grundlegend verbessern. Mit diesem
Regelwerk reagiert der europäische Gesetzgeber auf die wachsende wirtschaftliche
und gesellschaftliche Bedeutung von Daten als zentrale Ressource des digitalen
Zeitalters. Der Data Act schafft eine ausgewogene Balance zwischen den Interessen
von Dateninhabern und -nutzern und adressiert gleichzeitig die Anforderungen an
Datenschutz, Sicherheit undWettbewerbsfähigkeit auf dem digitalen Binnenmarkt.

Die praktische Relevanz des Data Act wird sich in den kommenden Jahren in
zahlreichen Bereichen des Wirtschaftslebens zeigen – von der Produktentwicklung
und datengetriebenen Geschäftsmodellen über die Bereitstellung digitaler Dienste
bis hin zur Verwaltung öffentlicher und privater Datenbestände. Mit der vorlie-
genden Kommentierung möchten wir den Rechtsanwendern in Wissenschaft und
Praxis eine verlässliche und fundierte Orientierungshilfe für die Auslegung und An-
wendung dieses komplexen Regelwerks bieten. Das Werk vereint die Expertise
eines interdisziplinären Autorenteams, bestehend aus renommierten Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern sowie erfahrenen Praktikern aus der Anwaltschaft,
der Wirtschaft und der Verwaltung.

Unser besonderer Dank gilt Herrn Dirk Reinartz, der die redaktionelle Bearbei-
tung des Kommentars mit großem Einsatz und hoher fachlicher Kompetenz über-
nommen hat. Sein strukturierter Blick auf die Gesamtkonzeption und die sorg-
fältige Abstimmung der Beiträge haben maßgeblich zum einheitlichen Charakter
des Werks beigetragen. Auf Seiten des Verlags danken wir Frau Elisabeth Becker
im Lektorat für die stets umsichtige und engagierte Betreuung des Projekts – von
der Manuskripteinreichung bis zur Drucklegung.

Besonderer Dank gilt auch allen Autorinnen und Autoren, die durch ihre fun-
dierte und sorgfältige Kommentierung zum Gelingen dieses Werks beigetragen ha-
ben. Der Kommentar hat einen Stand von Ende Januar 2025; später erschienene
Werke oder Rechtsprechung konnten in den Druckfahnen nur rudimentär berück-
sichtigt werden.

Wir hoffen, dass dieser Kommentar den Leserinnen und Lesern wertvolle
Unterstützung in der praktischen Rechtsanwendung bietet. Für Rückfra-
gen, Anregungen oder Kritik stehen wir als Herausgeber gerne per E-Mail unter
anne.paschke@tu-braunschweig.de zur Verfügung.

Braunschweig und Berlin, Januar 2025

Prof. Dr. Anne Paschke Pascal Schumacher
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